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Welche Beziehungen bestehen zwischen Naturschutz und Volksgesundheit? 
Der Sozialhygieniker sieht bei der Analyse tlcs gegenwärtigen 

GcsundheitszuslandM 11n,l Krankheitsgeschehens in den zivilisierten 
und hochindustrialisierten Ländern eine merkwürdige Diskrepanz: 

Einern H5taunlichen Ansteigen der durchschnittlichen Lebens
erwartung steht ein Absinken der oberen Grenze dc.s Lei~tungs
nltcrs gegenüber. Immer mehr Menschen müssen vor dem ßrginn 
des gesetzlichen Rentenalters invalidisiert werden. Bei der hohen 
tlurchschnittliehen Lebensdauer sind sie über einen immer grö
ßeren Absrhnitt ihres Lebens von der Unterstützung ihrer Mit
menschen bzw. staatlicher Einrichtungen abhängig. Die hohe 
rnlkswirtschaftliche Belastung, die dadurch entsteht, erzwingt 
eine stärkere Berücksichtigung des vorbeugenden Gesundheits
;chutzes (Gesundheitssicherung). 

Zu den einfachsten Regeln der Erhaltung von Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit gehört ein sinnvoller Wechsel von Arbeit und 
Erholung. Als Vorgang, der das Abklingen der Ermüdung und das 
Sammeln neuer Leistungsreserven ermöglicht, ver langt die Er
holung Bedingungen, die so günstig sind wie irgend möglich. 

Die Erfahrung lehrt, daß - abgesehen von einer bestimmten 
Mindestdauer, die zur Erholung zur Verfügung stehen muß -
eine sehr wichtige Rolle dem Milieuwechsel zukommt. 

Der größte Teil der Ferienkinder und der erwachsenen Urlauber 
stammt nus der stiidtischen :livilisation. Die B~dingungen, unter 
clenen die hochindustrialisierte Gesellschaft lebt, schaffen einer
scils eine . . Reiz über f l u tun g". Verschiedene Reizqualitä
ten 6etzen sich zu dem komplexen Begriff des „Urbanisierung8-
trnumes'" zusammen. Daran sind beteiligt physika]i&che Reize, wie 
Lieht und Schall , chemische Reize, wie toxische Stoffe in der 
Luft, im Trinkwasser, in der Nahrung und in Werkstoffen, 
psychis~•-~ Einwirkungen, die sich aus der .,Pferchung" (Agglo
meration) ergehen usw. Der angestrebte Milieuwechsel muß eine 
Vermeidung gleicher Einflüsse anstreben. Anstelle von Lichtreizen 
durch Dauerbeleuchtung einerseits und dus Blinklicht von Re
klamen und Verkehrssignalen andererseits wäre eine möglichst 
unbeeinflußte Tag- und l\"achtrhythmik zu setzen, anstelle des 
Großstndtliirms die Stille. An Stelle der Industrieluft soll am 
Wochenende und im Urlaub die staubfreie, sauerstoffreiche Luft 
freier Landschaften treten, die evtl. noch mit besonderen Spuren
stoffen (zerstäubtes Seewasser!) beladen ist. Das Gegenteil der 
Agglomeration wäre die gewollte Vereinzelung und Zurückgezogen
heit usw. 

Andererseits besteht eine gewisse Reizarmut im stiidtischen 
Milieu. Die höhere Durchschnittswärme, die geringeren Tempe
raturschwankungen und der schwächere Wind in Städten gegen
über ihrer Umgebung sind bekannt, ebenso die teilweise Ab
schirmung der kurzwelligen Strahlung, obwohl frühere Vor:stel
lungen von der Undurchlässigkeit der „Dunstglocke" über den 
Städten sich als ühertrfoben erwiesen. Zu der Herabsetzung der 
Freiluftwirkung kommt das verweichlichende Sonderklima hinzu, 
das der Mensch in Wohnungen und Arbeitsräumen und in seiner 
Kleidung schafft. Mangelnde Beanspruchung, damit Minderung der 
Anpassungsfähigkeit der Wärmeregulation führt zu Ilegulations
störungen insbesondere in der Durchblutung der Hnut und der 
Organe und damit zu erhöhter Anfälligkeit gegenüber akuten 
und chronischen Erkrankungen. 

Ein wohldosiertes Ausmaß des Reizkomplexes aller Freiluft
und Freilandwirkungen während des Wochenendes und der Ur-

Inubstage muß diesem mangelnden „Training der Kapillaren" 
entgegenwirken. 

w·m man versuchen, diese Bedingungen herzustellen, so i5t da5 
Vot·handeusein von Er:1olungslandschaftcn eine uncrläßilche Vor
nusöctzung. 

Der Begriff ~iner Erholungslandschaft ist nil'ht kongruent, ab~r 
ähnlich dem Begriff des Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebie
tes. '\'aturschutzgebiete erfüllen die Forderungen, die weilrr oben 
für dns Milieu des Urlaubs gestellt worden sind. Andererseits muß 
fü1· Erholungszwecke manche Forderung gestellt werden, die bhher 
nicht ohne weiteres von Naturschutzgebieten erfüllt wird. Dazu 
ziihlt unter anderem die leichte Erreichbarkeit einer.sl'its und die 
Aufnahmefähigkeit für eine sehr große Zahl von Menschen an
dererseits. Auch fordert der Urlauber von Erholungsgebieten 
ein Ft·ciscin von Faktoren, welche die Erholung stör~n könnten, 
wie Mückenplage usw. Es würden sich dann Eingriffe in den Hau,
halt eines Naturschutzgebietes ergeben, die nicht ohne weiteres 
mit dem Begriff des Naturschutzes zu vereinen sind. Man sieht 
darau,, daß Erholungsflächen sich viel eher in ein Land~chnfts
srhutzgehiet verlagern lassen und sogar Möglichkeiten der Land
schaftsgestaltung im Interesse der Erholungssuchenden amgcnutzt 
wet·den müssen. 

Gibt man aber dem \Vort N11turschutz nicht eiuen lol..ulen oder 
geographischen Inhalt, auch nicht den taxonomischen Inhalt. 
der durch Listen bestimmter gcsrhützter Tiere und P flanzen ge
geben ist, sondern erhebt man Naturschutz zu einem Prinzip, ~o 
erweist er sich für die Volkserholung als unerläß!irh. Es läßt sich 
leicht zeigen, wie viele Faktoren, welche die Erholung gefährden 
können, ,·on einer Vcrnachliissigung oder gänzlichen rgnorierung 
des Naturschutzgedankens herrühren. Das Liegenlasseu von Ab
fällen in Erholungsgebieten führt z.B. nicht nur zu einer Ver
schandelung der Erholungsflächen, sondern bedingt auch Massen
YCrmehrung von Nagern und damit wiederum Verb1·eitung ,·011 

Leptospfrosen. Gedankenloses Einleiten von Abwässern in Bade
gewässer kann zur Massenausbreitung von Salmonellosen !ühren. 
Rücksichtsloses Betreten der geschützten Steilküste im Bereich 
der Ostsee schafft beim Niederbrechen von Erdmassen zugleich 
Unfallmöglichkeiten usw. 

Da die Arbeitskraft der Menschen das wertvollste Besitztum 
eines Staates ist, rechtfertigt sich jede Anstrengung und jede 
Höhe von finanziellen Ausgaben, die der Verwirklichung der Na
turschutzprinzipien in Erholungslandschaften dienen. Behördliche 
Maßnahmen genügen allerdings hierzu nicht, wenn nicht die Be
reitwilligkeit der Bevölkerung besteht, Naturschutzgedanken zu 
respektieren. Dies läßt sich nur <lurch geduldige Erziehung er
reichen. Eines der Ei·ziehungsmittel wäre eine Reform unseres 
Biologieunterrichtes an allen Schultypen einschließlich der Hoch
schule im Sinne einer stärkeren Berücksichtigung der Anthropolo
gie und Ökologie (Darstellung des Menschen als Glied nnd Ge
stalter seiner Umwelt). Prof. Dr. Dr. H. Grimm, Berlin 

(345) 

Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden. 

Es ist nicht genug iu wollen, man muß auch tun. 

Johann Wolfgang Goethe (1149- 1832) 
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Die Landschaft a]s Ferienziel 
Ferien vom eigenen oder vom anderen Ich erwartet ein jeder 

jenseits ,eines Alltagsraumes. Einmal für kurze Zeit das nicht 
zu lei~lcn brauchen, was sonst ganz selbstverständlich das Dasein 
füllt, gelöst aus der gewohnten Landschaft im Blickfeld der Ar
heitsstiitte oder des \Vohncnmüssens. Dahinten, weit dahinten, wo 
der Duft im Atem zwiichen Himmel und Grün auf- und abebbt, 
dort scheint ein größeres Ferienziel in der Landschaft zu locken. 
'.'.ämlich das einmal selbst zu schauen: reifendes Korn mit Klatsch
:\fohn und Kornblumen dazwischen und den späten Liedern der 
Feldlerchen Y-Om Morgen gen Abend darüber; oder auch den \Vald 
in <einer Stille oder der Vielfalt seines Flüsterns oder Bt·ausens 
im Prasseln des Gewitterregens. Hier stellt sich die Landschaft als 
Ferienziel ,or. Vielleicht glitzert am Horizont der Strand des 
Meeres. dessen Tng- und Nnrhtgesang so eindringlich in den 
Schlaf geleitet. Oder ist es droben ein Lug-ins-Lnnd, dessen 
Ausbfü·k in die \Veite jenes fühlbare Fernweh auszulösen vermag, 
und wo die Sehnsucht im Bild der Landschaft ein Verklingen findet? 

Landschaft bleibt jenes Umfassen mit einem Blick. Darauf be
ruht aber auch ihre Vielfalt. Sie formt sich aus Licht und \Vol
ken. aus Pflanze, Tier und Mensch und dem, was Erde und \Vas
ser in ihren uniibersehbaren Zusammenhängen zeugen und der 
Mensch dort planend erschließt, F.,; ist di~ gleiche Landschaft, die 
,ich bei jedem Her:zensschlag zu ändern Ycrmag. In ihrem \Vechsel 
gleicht sie der Geburt eines Gedankens in des Menschen Brust. 
Wenn dann das \\ andern hinzugetan wird, kann der daraus ent
springende Segen schwerer denn Gold wiegen. Vielleicht wird da
bei Goethe und seine Seelentiefe begriffen: , ,Alle Gestalten sind 
iihnlich, doch keine gleichet der anderen. Und so deutet der Chor 
auf ein geheime, Gesetz' '. 

Do<•h aud1 eine andere Landschaft vermag als Ferienziel ~ 'ünsche 
zu wecken und die Enge um sie zu sprengen. Es sind dies die 
~abziele ringsherum. An ihnen geht, radelt und fährt der Mensch 
narh ;einer .\rhcilsstättc vorbei. Ganz nahe liegm sie als Grün
anlage, Park, }'eldgehölz oder Wald, als Knick und Graben ,or 
seinen Augen. Fast zum Greifen nahe. Einige Ruhebänke warten 
dort seit langem, auch ein Grashang mit Grillenzh·pen und dem 
Geruch, der \ am Heuwenden herüberweht. Sich einmal dort sh-ek
hn. die Erde leiblich betasten, nicht nur mit Füßen und Händen! 
Das Vcrbundenbleiben mit ihr ringt sich aus den letzten Kammern 
,lcs Gedärhtnisses: aber Leib und Seele zusammen. Diese l\'ah
land,rh:,.{t meldet sich als Ferienziel. Zuweilen behandelt sie die 
Cc-rllschaft rcrht verletzend. Sie übersieht ihren Ursprungs- und 
Urwert. während der Gesetzgeber längst dieses erkannte und den 
Schutz ihr versprarh oder bereits verlieh. Farbe glitzert biiu[ig 
auf den IluhLänken, manchmal zuviel; auch Blumen, rote und oft 
strife gaukeln dort ein wenig Vornehmheit aus. Sie passen nicht in 
d\cses Bild, aber-aber die große Stadt besitzt sie doch auch mitten 
in ihrem Riesenleib. Im kleinen Dorf ändert sich oft jenes Selbst
nrständliehe. Der letzte l'm·k wird benötigt. Schweine, Kälber und 
Fcdcnieh \erlangen luftigen Auslauf. Sie bleiben dort gesünder. 
- ;\forkwürdig, daß der Mensch nicht ebenso klug über sich, wie 
über die Haustiere und ihi-cn zweckvollen Auslauf nachdenkt. 
Eines Tages fällt dort im Volkspark der erste Baum. Yerunrei
niguug war die Ursache. Die nächsten wurden das Opfer weiterer 
Unüberlegtheiten. Zctermordio schreien jene dann mit Recht für 
Kinder und Alte, wenngleich sie bereits an der Landschaft als 
nahes Ferienziel , orbe itrabten. Der Landschafts- und ~atnrschutz 
besteigt ansrhließend schnell die Feuerwehrleiter, obwohl es nun 
nichts mehr zu löschen gibt. 

Höre, Naturfreund! Die Landschaft als Ferienziel benötigt nicht 
blecherne Klänge. Die Harfen der Natur sind abgestimmt mit den 
Glocken der Heimat. Dazwischen mischt sich der Frohgesang der 
Jugend, das laute soi-gende Huid des Vogels, ,las Geklapper der 
Störche und tausendundein Ding. Aber auch inbegriffen wollen 
die Töne der Maschinen sein, welche die \'iiintergerstc und den 
Roggen schneiden, und das Auf- und Absummen der Dresch
maschinen oder das Muh und Mäh der Haustiere. 
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Die Landschaft als Ferienziel will garnichts Neue~, sondern 
das warme Herz der Heimat entdecken helfen. \Vcnn die Land
schaft als Ferienziel jedoch nur aus müder Langerweile gc,uc·ht , 
um eines prüden .Erlebnisses willen, dann ist es besser, zunächst zu 
Hanse ein Buch üher die Lebensweisheit zu lesen, hevo1· die 
Blätter des ßuches der ~atur mit den Beinen umgewendet wc1·den 
müssen. (347) BN-z. 

Verhütet Wald- und Feldhrällde! 
1n den heißen Sommermonaten darf in den Wäldern, Forst,m 

und Feldgehölzen sowie in der ?-iähe von Scheunen, Ställen nnd 
leicht brennbaren \Vohnhäuscrn, auch Yon Stroh- und Heudiemen 
weder geraucht. noch Feuer angezündet wer den. 

\Ver dagegen verstößt, unterstützt die Gefahr einer Ve1·nichtung 
von Privat- und Gemeineigentum. 

Gebt ein gutes Beispiel; ermahnt Leichtfertige; beleh1·t Kinder 
und Jugendlirhe. 

Tretet jedes noch so geringe Feuer aus. Benach1·ichtigt sofort 
den nächsten Volkspolizeistandortpostcn. 

Oberwacht die Kabelarn,chlüsse und Leitungsanlagen in Scheunen 
und Ställen, unter Dächern und Tennen. 

Die Blitzschutzanlagen müssen laufend überprüft werden. 
Sind die Feuerschutzstreifen im Forst in bester Ordnung? Auch 

jene entlang der Eisenbahndämme? 
Pflanzenreste werden jetzt nicht verbrannt. sondern kompostiert. 

Feuer ist nur bewacht segensreich. (348) B'.'\-z.( 

Kein Ahsehufi zu „An11C'hauungszweeken'-
Diejenigen Tiere, die gesetzlichen Schutz genießen, könneu 

keinesfalls zn „Anschauungszwecken" geschacsscn werd~n. Auch 
Jagdkollektive oder Einzeljäger mit Sondergenehmigung sind auf 
Grund des § 11 der Sechsten Durchführungsbegtirnnmng zum 
Gesetz zur Regelung des Jagdwesens vom 23. Dezember 1957 an 
die Jagd- und Schonzeiten der dort aufgeführten Tierarten 
gebunden. Jagdbehörden der Kreise, die Ausnahmegenehmigungen 
mit Begründungen, die zn einer Umgehung det' Gesetze, Dnrch
führungshestimmungen oder Anordnungen führen, machen sich 
strafbar. 

Es liegt leider Veranlassung vor, in diesem Zusammenhang 
auf die Anordnung von nichtjngdbaren wildlebenden Tieren mit 
Ausnahme der Vögel vom 15. Fehruar 1955 sowie die Anordnung 
zum S,·hut:zc der nichtjagdbaren wildlebenden Vögel vom 24. Juni 
1955 in Verbindung mit dem Naturschutzgesetz nachdrücklich hin
zuweisen. Alle Naturschutzbeauftragten und Mitglieder der Natur
wacht werden aufgerufen, auf Umgehungen der Gesetze zu achten, 
Belehrungen auszusprechen und in groben Fällen nach den Er-
fordernissen der Strafbestimmungen zu vedahren. (349) BN-z. ( 

Zu1n Mouennnftritt des Eiehenwieklen 
Stieleichen, oft vergesellschaftet mit Hainbuchen zum Eichen

Hainburhenwald, aber auch die Traubeneiche in Gemeinschaft mit 
der Rotbuche im Eichen-Buchenwald erlitten in den Mon:itcn Mai 
und Juni außerordentlich starken Raupenbef-all. Selbst die Eichen 
der Flußniederungen, durc-hsetzt mit Eschen, Rüstern und Pappeln, 
verloren durch den Fraß der Raupen des Eichen- oder Grün
wicklers (Tortrix viridana) ihr Frühlingslaub. 

Wie kam es zu den umfänglichen llraßschäden? 
Der vorjährige Julibeginn war ein starkes .. Flugjahr" des 

Eichenwicklers, eines Kleinfalters aus der Ordnung der Schmetter
linge und der Familie der Wickler. Er ist etwa 23 mm b1·eit, hdl
grün am Vorderkörper und Vorderflügel, während H interleib und 
Hinterflügel grauglänzend gefärbt sind. In dunklen Julinächten 
und tiefer Dämmerung umfliegt er im Liebesspiel oft zu vielen 
Tausend die Eichen unserer Wälder. Nach der Begattung legt das 
Weibchen hinter die äußeren Schuppen der bereits für das kom
mende \Vaehstumsjahr angesetzten End- oder Seitenknospen ein 
Häufchen Eier. Hier verbleiben jene über Winter. Anfang Mai 
erfolgt sodann der Schlupf der Räupchen. Sie bohren sich zunächst 
in die verdickten Knospen ein und verlassen mit der Entwicklung 



des ersten Blattgrüns ihren Schutzraum. Nunmehr wird von den 
sechzehnfüßigcn lluupen nur noch gefressen, gekotet und wieder 
gefressen. Das ständige Kotrieseln aus den \Vipfeln der Eichen 
ist geradezu erstaunlich und verleitet dem Naturfreund das Er
gehen unter diesen Bäumen. Mit einigen I◄'äden verstehen die 
Raupen die Blätter zu ihrem Schutz und zugleich zu 1111gcstörtem 
Fraß zusammenzuwickeln. Diese Handlungen gaben dem Eichen
wkkler seinen Namen, 

Gleich langen Spinnenwehen hängen dann in der Zeit der Ver
puppung ihre feinen, zähen und silbrigen Fäden Yon den Eichen 
weit herab. Oftmals baumeln auch die etwa 20 bis 25 mm Jungen 
grüngelben Raupen daran. Ihre V c1·puppung erfolgt nicht nur in 
den Restbeständen des Blattwerkes, sondern auch in der Kr11ut-
1md Straucbschicht des Waldes. 

\ achtci I ig~ \Vaehstnmsschädcn erleiden wiich,ig~ Eichen durch 
den Raupenfraß erfreulicherweise nicht. Der YOriibergehende 
Saftstau durch den Fraß führt zu einem kräftigen Johannis
trieb. Selbst der HoJzzuwnchs wird bei fcuchtwurmem Sommer
wetter fast gnnz ausgeglichen. Eine völlige Belaubung ist zu
mei,t schon Mitte Juli wieder vorhanden. Lediglich der F1·ucht
ansatz unterbleibt, der aber in diesem Jahre durch einen 
iiberdurrhschnittliehen Wildobst- und Wildbcerenbchang rcirh
lich ausgeglichen wird. 

Den Kleinfalter verfolgen fast alle Familien in der Ordnung 
der Sperlingsvögel rücksichtslos. Ein Sonderlob verdienen hicrh~i 

ie beiden nirhtgeschützten Sperlingsurten. 
Weitere beachtliche Feinde des Eichenwirklers sind aber rnr 

allem die ·Schlupfwespen. Sie legen ihre Eier den Raupen unter 
die Haut. Wenngleich der Todeskeim dem Wohntier Raupe nun
mehr innewohnt, geht es erst dann zugrunde, wenn die Larve 
als Parasit seiner nicht mehr bedarf. Wieviele Millionen Ruup~n 
durch Schlupfwespen umkommen oder im Entwicklung.skrci~ des 
Wicklers ausgeschieden werden, ist unermeßlich. Auch in diesem 
und im kommenden Jahr wird zugleich durch die ubercntwirk
lung des Eichenwicklers zugleich eine Oberve1·mchrung der 
Schlupfwespen erfolgen. Damit erlischt die Kalamität dann fasl 
1·öllig. 

Schwarzmacher, die schon im Anblick der Eichenwälder das 
Insektenjahrhundert kommen sehen oder gar mit Berührungs
giften dus Gleichgewicht ohne Kenntnis des Kreislaufes dieses 
Kleinfalters, noch mehr als bisher geschehen, stören möchten, 
miißten staunend vor den Zusammenhängen in der Natur ein 
wenig kl:igcr werden. 

\V cnn dann die Forstleute auf Grund des Hernusschlagens 
der dem \Valde auch gehörenden lJbcrhälter mit ihren nat(ir
lichen '.\islstätten der Vögel im nächsten Jahr bi~ zulll l?ebnuu· 

( iele, aber auch wirklich sehr viele Nistkästen für Star, Meisen 
und andere Vögel aufhängen würden, wäre ein Einfall des 
Eichenwicklers noch schneller und hoffnungsvoller zu über
winden. (3-16) B">:-z. 

l'ont Echteo und Fa18dlen Pt"Hferling 
\Venngleich nuch dem Volksmund mancher Mensch oder manche 

Sache keinen Pfifferling wert ist, so wird dieser Julipilz als 
Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius) als einer der bekannte
sten und auch beliebtesten hoch geschlitzt. Er ist eßbar, aroma
tisch und recht schmackhaft. Dort, wo Moose auf den Nadeln 
unter Kiefern oder entlang der Fichtenschneisen wachsen, wird 
er vom Juli bis in den Oktober hinein gefunden. Aber auch 
im Laubwald wird er nicht vergeblich gesucht. 

Echte Pfifferlinge gehören zu den Leistlingen. lhre herab
laufenden Leisten an Stelle von Blättern sind ihm eig~n. Eine 
schöne und appetitliche dottergelbe Parbe ist d ie~em Pilz un1.er 
den Saftlingen eigen. Sein Stiel geht allmählich in den Hut 
über. De1· Formenreichtum des Fruchtkörpers bei jungen oder 
vollentwickclten Pilzen fällt nuf. 

Diesem ähnlich ist der Falsche Pfifferling am gleichen Stand
ort. Er gehört aber zu den Trichterlingen. Sein Hut ist orange
gelb, etwas samtig und der Rand leicht eingerollt. Auch er ist 
eßbar, jedoch ohne :rechten Geschmack. 

Beide Pilzarten bringen in die ticf~ommcrliche \\"aldl:uu!,cha(t 
mit ihren spärlichen Sonnenkringeln am \\'aldboden goldgelbe 
Lichter. Sie sind e.; wert, gc•rntet zu werden. Sch,m das alte 
\Vor t weist darauf hin: .,Laßt uns die Pilze nicht verkommen, 
niehts ist auf Erden so gering, daß es der Menschheit ui,·hl tät 
frommen; und sei es nur der Pfifferling". Der \Valclboclen muß 
aber wieder fest angedrückt v.crden, damit das Pilzgeflrcht kräftig 
weitcrznwarhsen ve1·mag. (350) D '1/-2. 

Bedingt der YCl'8tärkte ltfoi80nhau eine Vernichtung der 
Saatkrlihen? 

Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) steht J1icht unter Schutz. 
Auf Grund der Anordnung zum Schutze der nichtjagdbarcn wild
lebenden Vögel vom 24. Juni 1955 ist sie le,liglirh in ihren Brut
kolonien gcsrhützt. Nueh § 6 ( L) der gleichen Anonluung l,a 1111 
die Kreis-Naturschutzverwaltung zur Vermeidung ,.erh~hlirher 
wirtschaftliche1· Schäden" zeitlich befristet gestatten. daß die 
Santkriihe 11111'11 in B,·utkolonirn b1•kämpft wird. 

Der Anbau ,·on Getreide und besonders von Mais muß natür
lich unter allen Umständen unter Vermeidung YOn größeren 
Verlusten durch Saatkrähen yor sich gehen. \Ver jedoch alle nur 
mögli rhen Schäden ab Maissant oder narh dem l~rsrheim·n de, 
Keimblattes sowie in der \\'eiterc ntwirklung der Pflanze dieser 
Vogelart zuschiebt, handelt Hrantwort1111g,lo,. wenn nicht ga r 
leichtfertig. Er triigt dem Vcl'langcn des (;,.,cl,g?ber, znm \':u•h
weis , .erheblicher wirtschaftfühcr Schäden" nicht Rechnung. 

Saatkrähen sind zwar als Allesfresser auch Pflanzen- und dami t 
Körner- und Friichtcverzehrcr. Sie ernähren sich jahrcsüber bei 
offenen Bödcu und besonders wiihrend der Aufzuchtzcit ihrer 
Jungen ,oa Insekten und deren Larven, \Vürmern, Mäusen ,owie 
ancleren Kleinsäugern und Aas, einschließlich toten Fisrhcn. Aus 
diesem Gmncle müssen die Santkriihen unter jene Vögel gerechnet 
wcrrleu, welche die biologische Schädlingsbekämpfung betr;:ibcn. 

Schäden durch Saatkrähen an Mais nach dem Drillen können 
unsr·hwer vermieden werden, wcun das Saatgut mit Bittcr,toffl'n 
gebeizt wird. Es wäre deshalb notwendig, <laß clas Ministerium 
für Land- und Forstwirtschaft einen Bitterstoff, ähnlich l\forkit, 
entwickeln läßt und sodann eine Anordnung cdäßt, nach der 
Mais und Getreide nur noch geheizt dem Acker übergeben wer
den clarf. Wenn diese Anordnung bereits im Frühjah1· 1959 in 
Kraft treten könnte, wäre dem Maisanbau und seiner Förderung 
auch gcgcniiber den Snatki-iihen praktisch Genüge getan. Ein 
solches Saatgut ist dieser Yogclart zuwider; sie geht daran aber 
nicht zugrunde. 

Zugleirh reicht das Gesetz aus, die Mai~felder vor Saatkriihen, 
nurh von ihren Brutkolonien aus. zu schützen. Sondet·cinsätze zur 
Massenvernichtuni: von Krähen in Bmtkolonien oder gar deren 
Löschung lösen nicht das Schutzproblem gegenüber den natür
lichen und nur zeitweiligen Feinden des Mnisnnbmtc\ . 

Massenvernichtungen von hier beheimateten Saatkrähen unter
stützen in Unkenntnis der biologischen Zusammenhiinge direkt eine 
Cibervermehrung zahlreicher Pflanzenschiidlingr unserer Acker
schläge, der Wiesen, Weiden und Wälder. Sie wirken wie ein 
Bumerang und treffen jene, die den Maisanbau aus den existenz
lichen Zusammenhängen der Natur lösen möchten (351) B~-z. 

18C das Einfangen „on Höckersclnrßnen erlaubt? 
Der Höckerschwan (Cygnu~ olor) gehört nach der Anordnung 

zum Schutze der nichtjagdbaren wildlebenden Vögd zu den vom 
Aussterben bedrohten Vögeln. In jedem Frühjahre kommt es vor, 
daß noch nicht fortpflanzungsfähige Schwäne die winterlirhen 
Verge,selt, chaflungcn verlassen und pHitzlich auf Seen und Teichen, 
nber auch auf l:Jbcrsehwemmungsgcwüsscrn, Gräben und sogar 
kleineren Tümpeln nahe den menschlichen Wohnungen erochcincn. 
um dort längeren Aufenthalt 2n nehmen. Dabei kann es sich zu
weilen nur um einen Schwan handeln. 
Wenngleich Jungsehwäne aus Parken mit Teichanlagen stammen 
können, so hat niemand das Recht, diese Möglichkdt bei einem 
Einfangen nicht gekennzeichneter Tiere vorauszusetzen. Jcdcn
folls ist die Behauptung, daß es sich um gezähmte Tiere 
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auf Grund ihrer Verhaltenswe~se handelt, bei Höckerschwänen 
immer mit einer eigenen persönlichen Auffassung verbunden. 
Verläßliche Unterscheidungsmerkmale zwischen Halbhaustier und 
\Vildvogel gibt e-s beim Höckerschwan nicht. Beiden ist ein ruhiger 
kraftvoller Flug mit ausgestrecktem Hals in fast waagerechter 
Lage eigen. Der leicht gebogene Hals beim Schwimmen und die 
Doppelsegelstclhmg der Flügel bei Reizung, Bedrohung oder in 
Abwehr z.iert den Höckerschwan ungemein. Auch das schne~weiße 
Gefieder. die '.'.estbauart, Eigröße und Eizahl, Aufzucht der Küken 
und selbstverständlich die Nahrung8aufnahme gestatten keinerlei 
Unterschiede. \V cnn sich zuweilen die sonst braunfedrigen Jungen 
im weißen Federkleid entwickeln, auch zeitweilig die Fußfarbe ein 
wenig untereinander wechselt, so sind \'fildschwäne davon nicht 
ausgenommen. 

Unter Schutz gestellte Vögel dürfen nicht beunruhigt, gefangen, 
getötet oder in Gewahrsam genommen werden. Es ist auch nicht 
gestattet, die Eier den Nestern zu entnehmen. Lediglich die Zen
trale NaturschutzYerwaltung ist berechtigt, Fangerlaubnis oder 
sonstige Genehmigungen nach der Sachlage anzuordnen. 

Um jedoch Jungschwäne aus Parkanlagen, die nach der Auf
zucht ihr Heimatgebiet verlassen, dem rechtmäß4len Eigentümer 
wieder zuzuführen und auch von vornherein Vermutungen nnd 
\'erwechslungen mit den Wildstücken zu vermeiden, wäre zu er
wägen, Parkschwäne ähnlich dem Rassegeflügel, z.B. Gänse und 
Puten, mit den größten Fußringen für Zierg~flügel zu ve1·s~hen, 
Das dürfte :mch der Anordnung über die wissenschaftliche Vogel
bel'ingung nicht zuwiderlaufen, die sich ausschließlich mit \Vild
\ Ögeln befaßt. Damit würde auch der oft ausstehende Nachweis, 
daß es sich um tatsächlich entflogenes Ziergeflügel handelt, un
schwer za erbringen sein. \Venn dafür ein Farbring geschaffen 
werden könnte. wäre die schon rein äußerliche Erkennung ge
geben. (352) B'\'-z. 

Frisehe11 Wos~er für die Singvögel 
\Ver praktischen Vogelschutz betreibt, muJ! in der warmen 

Jahrc5zcit den Tieren jederzeit fris,ches Wasser bieten. Dafür 
eignen sich Blumenuntersetzer oder flache Schalen, die auf dem 
Fensterbrett oder im Schatten des Vogelfutterhäuschens aufge
stellt werden können. Aber auch in Grünanlagen, Schulhöfen, 
Haus- und Kleingärten sowie Kranken- nnd Kindererholungs
staltcn errichte man außerhalb der Gebüsche Trink- nnd Bade
möglichkeiten für die Gefiederten. Kleinere Zementbecken mit 
auslaufenden flachen Rändern und im Ausnahmefalle Tröge mit 
Feldsteinen, die über den \Vasserspiegel ragen müssen, eignen 
,ich dazu besonders. 

Regenwa.ssertonnen versehe man mit schwimmenden Holz
brettern oder decke sie vollends ab, damit ein Ertränken der 
Vögel ausgeschlossen bleibt. Ein regelmäßiges Nachfüllen mit 
Frischwasser fördert das Hin- und Hel'fliegen und regt zu köst
lichen Betrachtungen an. (353) BN-z. 
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Aufsldatspßldat über die Hunde 
Ober 12000 lange Jahre befindet sich der Haushund in Be

gleitung des Menschen. Die Geschichte dieses ältesten Haus
tieres ist mit der seines Pflegers eng durchflochten. In allen 
Entwicklungsabschnitten von der Mittleren durch die Jüngere 
Steinzeit, durch die Metallzeit über die geschichtlich bedeutsame 
Schwelle der fast vollendeten Zweijahrtausende besitzt er die 
Aufgaben, dem Menschen Dienste im Erbeuten des Wildes und 
Schutz vor menschlichen und tierischen \'fidersachern zu ge
währen, Dabei mag eine gewisse Anhänglichkeit gegenüber dem 
Tier durchaus schon vom Anbeginn der Gemeinschaft zwischen 
Mensch und Hund bestanden haben. 

Die Ureigenschaften des Haushundes finden sich in den Wild
formen s-einer Art auch heute noch. Alle menschliche Kunst beim 
Züchten der zahlreichen, äußerlich sehr unterschiedlichen Hunde-
1·assen vermochte es nicht vollends, seine Urveranlagungen, das 
Eigengesetzliche seiner Natur auszuschalten. Er blieb ein Meutc
tier, das in Ermangelung von Au!sicht in der Gemeinschaft mit 
seinesgleichen zu jagen vermag. 

Seine Leidenschaft in dieser Eigengesetzlichkeit ;-erschiedener 
Haushunderassen bricht auch trotz der zeitlich kaum über
sehbaren Gefolgschaft immer wieder durch. Besonders dann, 
wenn der Mensch seiner Aufsichtspflicht gegenüber seinen Hunden 
nur mangelhaft genügt, kommt es zu größeren Schäden an 
persönlichem Besitz oder Gemeingut. Nur so ist es zu erklären, 
daß vor einigen Monaten eine Meute Hunde das Gatter cinef 
Tiergartens übersprang und dort zwei Damhirsche riß. Leider 
wird auch gar nicht ,seltprl'° das Quäken eines erbeuteten Ha~en 
festgestellt, wenn der Bau~r w"eren einer Feldarbeiten seine 
Hunde unbeaufsichtigt l:nafe!J,• lä . Auch die vergangene Satz
zeit der Rehe verlangt da,.,-On tpr · r ingen der Hofhunde in sichere 
Zwinger oder das Führen an.-der Leine, wenn er mil ihnen durch 
Feld und Wald geht. Denn der gehorsamste Hund zahlreicher 
Rassen verläßt seinen Herrn, sobald er ein Stück Wild erblickt 
oder von ihm \Vind erhält. Wenn anch nicht alle Hunde Eier
fresser sind, so kommt es doch vor, daß brütende Fasanen, Reb
hühner oder andere Bodenbrüter von ihrem Gelege vergrämt 
werden und dadur,ch die Eier erkalten. Allein schon die Mög
lichkeit einer Beunruhigung der Tiere in der freien Natur bringt 
dem Besitzer eines Hundes große Unannehmlichkeiten. Abgesehen 
davon, daß er jeden Schaden zu ersetzen hat, muß er mit dem 
Er~chießen seines streunenden oder gar wildernden Hunde~ rech
nen. 

Mit der notwendigen Einsicht wird der Hundebesitzer weder 
der Natur Schaden verursachen, noch den Verlust seines Beglei
ters und Wächters beklagen wollen. (327) BN-z. 
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